
Erbbescheinigung

Im Gegensatz zum Erbenverzeichnis gibt die Erbbescheinigung Auskunft über die erbberechtigten

Personen. Sie wird oft benötigt, um über den Nachlass verfügen zu können, insbesondere wenn es um

Konten oder Grundeigentum der verstorbenen Person geht. Die Erbbescheinigung kann erst nach Ablauf

der Ausschlagungsfrist von drei Monaten ausgestellt werden. Andernfalls müssen die Erben vorgängig die

Annahme der Erbschaft erklären. Zuständig für die Ausstellung ist das Bezirksgericht Aarau.

Zuständige Abteilung

Zentrale Dienste

https://www.ag.ch/de/gerichte/bezirksgerichte/gerichte-nach-bezirken/aarau
https://www.unterentfelden.ch/verwaltung/abteilungen/zentraledienste.html/72/unit/5

